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STELLUNGNAHME  

Stellungnahme zum Referentenent-
wurf eines Gesetzes zur Anpassung 
des Verpackungsrechts an die Verord-
nung (EU) 2025/40 
 

Berlin, 05. Dezember 2025, eingereicht über die Onlineabfrage 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Referentenentwurf zur Anpassung des Verpa-
ckungsrechts Stellung zu nehmen. Als Initiative natürliche Kreislaufwirtschaft (INAK) be-
grüßen wir die Neustrukturierung des Verpackungsrecht-Durchführungsgesetzes zur Um-
setzung der europäischen Verpackungsverordnung (PPWR) vor allem im Hinblick auf die 
Ziele zur Vermeidung von Abfällen und zur Kreislaufführung wertvoller Ressourcen.  

Die EU erkennt in der Verpackungsverordnung auch die wichtige Rolle kompostierbarer 
Kunststoffe für bestimmte Verpackungsanwendungen an, um Lücken im Kreislauf zu 
schließen und die Qualität und Quantität des getrennt gesammelten Bioabfalls zu stei-
gern. Im Einklang mit den Zielen der PPWR sollte Deutschland den Ermessensspiel-
raum gem. Art. 9 (2) a) nutzen, und nur noch das Inverkehrbringen von sehr leichten, 
kompostierbaren Kunststofftragetaschen, sog. Obst- und Gemüsebeuteln, erlauben, 
so wie es in anderen EU-Ländern wie Österreich, Italien, Spanien, und Irland bereits 
seit Langem erfolgreiche Praxis ist.  

Zukünftig verpflichtend industriell kompostierbare Verpackungen 

Die PPWR gibt vor, dass bestimmte Verpackungsanwendungen, die typischerweise zusam-
men mit Bioabfällen entsorgt werden oder als Sammelhilfe für Bioabfall dienen, kompos-
tierbar sein sollten. Gemäß Artikel 9 (1) der PPWR müssen innerhalb der EU künftig u.a. 
Obst- und Gemüseaufkleber, Teebeutel und Kaffeepads verpflichtend industriell kompos-
tierbar sein. Damit wird gewährleistet, dass eine Reihe von Kunststoffprodukten, die häu-
fig als Fehlwürfe im Bioabfall landen, tatsächlich in der Bioabfallbehandlung abbauen. 
Gleichzeitig wird der Fremdstoffgehalt im Bioabfall durch nicht-abbaubare Kunststoffe re-
duziert und der Eintrag von persistentem Mikroplastik in den Kompost verringert.  

Zudem haben die EU-Mitgliedsstaaten lt. Artikel 9 (2) a) der PPWR den Ermessensspiel-
raum, weitere Anwendungen verpflichtend kompostierbar zu machen, darunter sehr 
leichte Kunststofftragetaschen. Denn zertifiziert industriell kompostierbare Kunststoffe 
haben sich für spezielle Anwendungen wie Bioabfall-Sammelbeutel sowie Obst- und Ge-
müsebeutel bewährt, um die Verunreinigungen im Bioabfall durch herkömmliche Kunst-
stoffe zu reduzieren. Sie erleichtern zudem die getrennte und hygienische Sammlung von 
küchenstämmigen Bioabfällen und steigern die Erfassungsrate von Biogut für das organi-
sche Recycling – ein Nutzen, der auch in der Bioabfall-Verordnung (BioAbfV) anerkannt ist.  
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Da sich sehr leichte Kunststofftragetaschen, die als Obst- und Gemüsebeutel angeboten 
werden, in Format und Dicke nicht von den zulässigen, zertifiziert industriell kompostier-
baren Bioabfallbeuteln unterscheiden, müssten sie nur gem. BioAbfV, Anhang V bedruckt 
werden und wären somit ebenso leicht als zugelassene Sammelhilfen im Bioabfallstrom 
erkennbar. Zertifiziert industriell kompostierbare Beutel tragen dazu bei, den noch immer 
sehr hohen Anteil (ca. 40 Prozent) organischer Abfälle im Restmüll umzulenken und dem 
organischen Recycling als ökologisch höherwertige Verwertung im Sinne einer ge-
schlossenen, biologischen Kreislaufwirtschaft zuzuführen.i Biogene Abfall- und Rest-
stoffe sind eine wertvolle Ressource für die Herstellung von qualitativ hochwertigem Kom-
post für die Landwirtschaftii oder von Biogas. 

Praktische Umsetzung des Kaskadennutzungsprinzips 

Die Mehrfachnutzung von Obst- und Gemüsebeuteln aus zertifiziert kompostierbarem 
Material trägt wesentlich zur ökologischen Sinnhaftigkeit bei. Diese Beutel können zu-
nächst zum Einkaufen und Transportieren von losem, frischem Obst und Gemüse ver-
wendet werden, anschließend zum Lagern der Lebensmittel dienen und schließlich zur 
Sammlung und sauberen Entsorgung von küchenstämmigen Bioabfällen genutzt wer-
den. Untersuchungen zeigen zudem, dass Obst und Gemüse in kompostierbaren Beuteln 
länger haltbar bleibeniii, was dazu beiträgt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.  

Das bayerische Bioökonomie-Modellprojekt „Bio-Beutel im Praxistest“ untersuchte die 
Kaskaden- bzw. Mehrfachnutzung industriell kompostierbarer Beutel zunächst als Service- 
und Frischhalteverpackung und schließlich Bioabfallsammelhilfe. Das Projekt konnte zei-
gen, dass industriell kompostierbare „Hemdchenbeutel“ an der Obst- und Gemüsetheke 
ein effektives Hilfsmittel sind, um die Bereitschaft der Haushalte zur korrekten Tren-
nung und Sammlung von küchenstämmigen Bioabfällen zu erhöhen.iv  

Gleichzeitig wird durch den Einsatz kompostierbarer statt konventioneller Kunststoffbeu-
tel der Fremdstoffeintrag in den Bioabfall und damit die Mikroplastikbelastung im Kom-
post und in landwirtschaftlichen Böden reduziert.v Das baden-württembergische For-
schungsprojekt „Biologisch abbaubare Beutel in der Bioabfallverwertung“ konnte belegen, 
dass durch den Einsatz kompostierbarer Beutel der Anteil konventioneller, nicht-abbau-
barer Kunststoffe (v.a. PE-Beutel) im Bioabfall erheblich abnimmt: in den Untersu-
chungsgebieten sank der Anteil von nicht zugelassenen PE(Polyethylen)-Beuteln um rund 
45 Prozent, 61 Prozent, bzw. 79 Prozent.vi  

 

Prüfung und Zertifizierung von industriell kompostierbaren Kunststoffen 

Zertifiziert industriell kompostierbare Kunststoffe sind für die Behandlung und den Abbau 
in industriellen Kompostierungsanlagen konzipiert. Dass der Abbau auch innerhalb der 
kurzen Rottezeiten in deutschen Anlagen funktioniert, wird für Bioabfall-Sammelbeutel 
bereits im Rahmen der (lt. BioAbfV, Anhang 1 Nummer 2, sowie Anhang 5) erforderli-

Wir empfehlen daher, der Zielsetzung der PPWR und dem Ermessenspielraum für 
Mitgliedsstaaten folgend, auch in Deutschland alle sehr leichten Kunststofftrageta-
schen, die als Obst- und Gemüsebeutel verwendet werden, verpflichtend industriell 
kompostierbar (entsprechend den Anforderungen an Bioabfallsammelbeutel lt. BioAbfV, 
insb. Kennzeichnung gem. Anhang 5) zu machen. Insgesamt sechs Verbände haben sich 
im Sommer 2025 bereits gemeinsam dafür ausgesprochenviii.  
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chen Zertifizierung nach DIN EN 13432 und DINplus (Abbau innerhalb von 6 Wochen) ge-
prüft und bestätigt. Darüber hinaus müssen die Beutel nachweislich überwiegend aus 
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Tests zur Ökotoxizität sind ebenfalls Teil 
der Zertifizierung und schließen eine Gefahr für den Kompost und die Umwelt aus. Der 
Abbau in Vergärungsanlagen mit Nachrotte wurde ebenfalls in unabhängigen Studien be-
legt.vii Wenn zertifiziert industriell kompostierbare Kunststoffprodukte in der LVP-Fraktion 
landen, werden sie gemeinsam mit anderen Fehlwürfen von den üblichen sensorgestütz-
ten Sortiersystemen erkannt und problemlos aussortiert.  

Im Zusammenspiel mit einer EU-weit einheitlichen Zertifizierung und der Kennzeich-
nung gem. BioAbfV, Anhang 5 der Beutel kann die Erkennbarkeit für VerbraucherInnen 
und die ordnungsgemäße Verwertung dieser Materialien im EU-Binnenmarkt gefördert 
werden. Dabei ist insbesondere auf eine sehr klare Kennzeichnung und verbraucherge-
rechte Kommunikation zu achten, damit sichergestellt ist, dass die kompostierbaren Obst- 
und Gemüsebeutel auch tatsächlich im Kompoststrom landen und nicht mit dem werk-
stofflichen Kunststoffrecyclingstrom vermischt werden. 

Die INAK und ihre Mitglieder stehen gerne für weiterführende Informationen und Gesprä-
che zur Verfügung. 

 

Über die Initiative natürliche Kreislaufwirtschaft e.V. (INAK): Die INAK ist ein aus dem ehemaligen Ver-
bund kompostierbare Produkte e.V. hervorgegangener Zusammenschluss von Unternehmen, die sich für 
den Einsatz biologisch abbaubarer und kompostierbarer Materialien in sinnvollen Anwendungsbereichen 
stark machen, um Mikroplastikeinträge zu vermeiden und natürliche Ressourcen im Kreislauf zu halten. Un-
sere Mitgliedsunternehmen aus Deutschland und den europäischen Ländern Frankreich, Italien sowie Ös-
terreich bilden die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Herstellung der Rohstoffe bis hin zu den End-
produkten sowie der Zertifizierung und Entsorgung. Weitere Informationen finden Sie unter www.inak.bio.  
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